
A m t s b l a t t  
Landkreis Straubing-Bogen 
         – Heimat des Bayerischen Rautenwappens - 
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Nr. 19 17. November 2010 39. Jahrgang

 

 

                         Inhaltsverzeichnis: 
  Seite:

1. Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG); 

128

  
2. Allgemeinverfügung der Bayerischen Landesanstalt für Land-

wirtschaft  über“ Maßnahmen zur Bekämpfung des Westlichen 
Maiswurzelbohrers“ 

129 - 133

  
3. Manövermeldung 134
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Amtsblatt erscheint als Nachrichtenblatt des Landkreises und aller anderen Behörden zweimal monat-
lich bzw. nach Bedarf. 

Herausgabe, Druck und Vertrieb: Landratsamt Straubing-Bogen, Leutnerstr. 15, 94315 Straubing 
Tel.: 09421/973-0          Fax: 09421/973-230 
Internet: www.landkreis-straubing-bogen.de               E-Mail: landratsamt@straubing-bogen.de 
Verantwortlich für den Inhalt: Einsender bzw. Unterzeichner der betreffenden Bekanntmachungen

http://www.landkreis-straubing-bogen.de/


Amtsblatt des Landkreises Straubing-Bogen   - Seite 128 
 

 
Vollzug der Wassergesetze und des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG); 
Antrag der Gemeinde Haibach auf Erteilung der wasserrechtlichen Gestattungen für 
den Aufbau und Betrieb einer Getreidemühle an der Menach auf den Grundstücken 
Fl.Nr. 365 und 368 der Gemarkung Haibach - Feststellung über die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
 
 
 

Bekanntmachung 
 
 

 
Für das o. g. Vorhaben ist die gemäß § 3 c UVPG i. V. m. Anlage 1 zum UVPG vorge-
schriebene Vorprüfung des Einzelfalles durchgeführt worden. Die Vorprüfung ergab, 
dass das Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf. 
 
 
 
Straubing, 11.11.2010 
Landratsamt Straubing-Bogen 
Sachgebiet Wasserrecht 
 
 
 
Tschimmel 
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MANÖVERMELDUNG 
 
 
Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten (Bekanntma-
chung der Bayer. Staatskanzlei vom 11.07.1983, StAnz Beilage Nr. 30 vom 29.07.1983); 
 
Manövermeldung im Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
Verband: 
SanAkBw, ZEinsAusbÜbSanDstBw, Mitterharthausen 55, 94351 Feldkirchen 
 
Art und Name:  
Truppenübung „SCHNELLER ADLER 6“ 
 
Übungsraum: 
Pramersbuch – Haidenkofen – Straßkirchen – Bärndorf – Unterparkstetten – Hornstorf – Rain – 
Perkam – Sallach – St. Englmar – Achslach – Bernried – Stephansposching – Aiterhofen         
 
Voraussichtliche Ballungsräume: 
Lichthof – Mun-Depot – Flugplatz – Wasserübungsplatz – Ödwies – Mariaposching  
 
Besonderheiten: 
Blaulichteinsatz zu Übungszwecken. 
 
Zeit: 
01.12. – 21.12.2010 
 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. liegen-
gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit des 
Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-
handlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat bzw. die 
Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder deren Verursa-
cher unbekannt ist, bei der zuständigen Gemeinde anzumelden sind, welche Meldung nach Formblatt 
direkt an die Standortverwaltung Bogen weiterleitet bzw. die Schäden bei der Bundesanstalt für Immobi-
lienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, Regionalbüro Süd, Krelingstr. 50, 90408 Nürn-
berg, anmeldet. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-
übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu ver-
ständigen. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Straubing-
Bogen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
 
Steinbauer 
 
 
 
 
 
 




